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Feuerwiderstandsfähige Abschottungen "System Fire-Kit" für Rohrleitungen mit Anschluss an 

einen Bodenablauf 

Dieser Bescheid ergänzt und verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen Bauartgenehmigung 

Nr. Z-19.53-2414 vom 21. November 2019.

Dieser Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 

Bauartgenehmigung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

07.01.2025 III 24-1.19.53-219/24über die Verlängerung der Geltungsdauer der 

allgemeinen Bauartgenehmigung

vom 21. November 2019
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Allgemeinen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr. Z-19.53-2414 werden durch 

folgende Fassung ersetzt:

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes 

im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 

erteilt.

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen 

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. 

Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser 

Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 

Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-

lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich-

nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 

müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 

geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum 

Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 

dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deut-

schen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung werden wie folgt geändert und 

ergänzt:

(1) Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Die allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) gilt für die Errichtung der Abschottung mit der

Bezeichnung "System Fire-Kit" genannt, als Bauart zum Verschließen von Öffnungen in 

feuerwiderstandsfähigen Decken nach Abschnitt 2.2, durch die an Bodenabläufe ange-

schlossene Rohrleitungen nach Abschnitt 2.3 hindurchgeführt wurden (sog. Rohr-

abschottung). Bei dieser Bauart gilt die Aufrechterhaltung der Feuerwiderstandsfähigkeit im 

Bereich der Durchführungen bei einseitiger Brandbeanspruchung – unabhängig von deren 

Richtung – für 120, 90, 60 oder 30 Minuten als nachgewiesen (Feuerwiderstandsfähigkeit 120 

Minuten, feuerbeständig, hochfeuerhemmend oder feuerhemmend). 

(2) Abschnitt 2, Überschrift 2.1, wird wie folgt geändert:

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

2.1 Bestimmungen für die zu verwendenden Bauprodukte1

(3) Abschnitt 3 erhält folgende Fassung: 

3 Bestimmungen für die Nutzung

Bei jeder Ausführung der Abschottung hat der Unternehmer (Errichter) den Auftraggeber 

schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Abschottung stets in ordnungsgemäßem Zustand 

gehalten zu halten ist.

Ev Amelung-Sökezoglu Beglaubigt

Referatsleiterin Gnamou

Bezug auf die Normen, die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und die MVV TB in der jeweils geltenden Ausgabe
1 Die Herstellung und Zusammensetzung der Bauprodukte müssen den in der Prüfung verwendeten oder zu diesem 

Zeitpunkt bewerteten entsprechen
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